
Anwendbar ab dem Geschäftsjahr 2019

Standardprüfstrategie - Versicherungen Gruppen und Konglomerate
gemäss Art. 3 FINMA-PV

Beaufsichtigter Prüfgesellschaft Prüfperiode

Standardprüfung
Prüfgebiete Periodizität

Risikodokumentation jährlich

Konzernberichterstattung FINMA / Organisation, 
Struktur und interne Geschäftsvorgänge jährlich

Finanzmarktinstrastrukturen (FinfraG) jährlich

Intervention FINMA betreffend Basisprüfung

Prüfgebiete Vorgaben zu einzelnen Prüfpunkten und 
Prüffeldern Begründung der Intervention Prüftiefe FINMA-Bestätigung der Prüfstrategie

Zusatzprüfungen
Prüfgebiete Vorgaben zu einzelnen Prüfpunkten und 

Prüffeldern Rechtliche Grundlagen Prüftiefe 

werden individuell festgelegt

Die Prüfgesellschaft beurteilt das Prüfgebiet anhand der jeweils für das Berichtsjahr gültigen, von der FINMA vorgegebenen Prüfpunkte "Handel mit 
Derivaten" (FinfraG). Die Prüfpunkte sind entlang der rechtlichen Grundlagen strukturiert. Kritische Beurteilung

Prüfung / kritische Beurteilung

PrüftiefeVorgaben zu einzelnen Prüfpunkten und Prüffeldern

Die Prüfgesellschaft beurteilt das Prüfgebiet anhand der jeweils für das Berichtsjahr gültigen, von der FINMA vorgegebenen Prüfpunkte "Risikodokumentation 
nach Art. 196 AVO bzw. Art. 204 AVO und Art. 5 und 6 GwV-FINMA". Die Prüfpunkte sind entlang der rechtlichen Grundlagen strukturiert. Prüfung / kritische Beurteilung

Die Prüfgesellschaft beurteilt das Prüfgebiet anhand der jeweils für das Berichtsjahr gültigen, von der FINMA vorgegebenen Prüfpunkte 
"Konzernberichterstattung / Organisation / Struktur und interne Geschäftsvorgänge" oder "Konzernberichterstattung / Organisation / Struktur und interne 
Geschäftsvorgänge (für IFRS Anwender)". Die Prüfpunkte sind entlang der rechtlichen Grundlagen strukturiert.
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